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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiges KIGA-Info hat folgende Themen: 
 
1. Erste-Hilfe-Kästen und Beatmungsmasken 
2. Veranstaltungen für Kindergartenbeauftragte 
3. Erste-Hilfe-Training 
4. Unterweisung nach dem Infektionsschutzgesetz 
 
1. Erste-Hilfe-Kästen und Beatmungsmasken 
 

Bei der Verrechnungsstelle sind in letzter Zeit immer wieder Hinweise aus den Kinder-
gärten eingegangen, dass zukünftig Beatmungsmasken in den Verbands- bzw. Erste-
Hilfe-Kasten gehören würden. 

 
Wir haben deshalb die einschlägigen DIN-Normen überprüft. Das Ergebnis ist, dass Be-
atmungsmasken nicht zur DIN-gerechten Ausstattung von Verbandskästen gehören. 
Dieses betrifft sowohl Kfz- als auch Betriebsverbandskästen in unserem Bereich. 
 

2. Veranstaltungen für Kindergartenbeauftragte 
 

Im November finden für Kindergartenbeauftragte folgende Veranstaltungen statt, an die 
wir Sie nochmals erinnern möchten: 
• Fortbildungstag für Kindergartenbeauftragte in Freiburg am 19.11.2011 
• Austauschtreffen für Kindergartenbeauftragte in unserer Verrechnungsstelle am 

22.11.2011. 
 
Nähere Informationen dazu sehen Sie auf unserer Homepage. 
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3. Erste-Hilfe-Training 
 
Der Auffrischungskurs für Ersthelfer umfasst 4 Doppelstunden und sollte alle zwei Jahre 
nach dem Grundkurs durchgeführt werden. Bezuschusst wird dieser von der Unfallkasse 
Baden-Württemberg, welche auf Anforderung Gutscheine ausstellt. Das hierzu erforderliche 
Formular fügen wir diesem Schreiben bei. Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus 
und faxen Sie es an die Unfallkasse Baden-Württemberg (Fax-Nr.: 07 11 / 9 32 15 02).  
 
Kindergärten, die von uns geschäftsgeführt sind, bieten wir an, die Gutscheine für Sie zu 
beantragen. 
 
4. Unterweisung nach dem Infektionsschutzgesetz 
 

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) hat zum Ziel, die Verbreitung von übertragbaren 
Krankheiten zu verhindern. Deshalb müssen auch Mitarbeiter/innen von Kindertagesein-
richtungen regelmäßig über die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes unterwie-
sen werden. Diese zweijährigen Unterweisungen führen wir regelmäßig (sh. Kindergar-
ten-Info 4 / 2011) durch. 
 
Außerdem müssen alle Mitarbeiter/innen, die in der Lebensmittelzubereitung tätig sind,  
zusätzlich in regelmäßigen Abständen unterwiesen werden. Umstritten ist allerdings wei-
terhin, ob der regelmäßige Kochtag bereits unter die Formulierung Lebensmittelzuberei-
tung fällt. Der Rhein-Neckar-Kreis bejaht dies, während Neckar-Odenwald-Kreis und der 
Kreis Heilbronn bei Kochtagen noch nicht von einer Lebensmittelzubereitung im Sine 
des IfSG ausgehen. 
 
Für Mitarbeiter/innen, die nach jeweiliger Auslegung des Kreises zu unterweisen sind, 
galt bisher eine jährliche Unterweisungspflicht. Das IfSG wurde nun so geändert, dass 
diese Unterweisungen nur noch in zweijährigem Abstand durchgeführt werden müssen. 
Bitte informieren Sie Ihre betroffenen Mitarbeiter/innen darüber. Vielen Dank. 
 

Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth    Theo Rappold   Ulrike Braasch   Veronika Herz   Mario Wolf   Björn Mittmesser 


